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TOP 10:

Gesetz zur Erleichterung der Umsetzung der Grundbuchamtsreform in
Baden-Württemberg sowie zur Änderung des Gesetzes betreffend die
Einführung der Zivilprozessordnung und des Wohnungseigentumsge-
setzes

Drucksache: 472/14

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Mit der Grundbuchamtsreform sollen in Baden-Württemberg landesrechtliche
Besonderheiten beseitigt, die gerichtlichen Strukturen im Grundbuchbereich
denen im übrigen Bundesgebiet angeglichen und die vorhandenen 654 Grund-
buchämter bei den Kommunen in 13 Amtsgerichte eingegliedert werden. Die
Regelungen zur Erleichterung der Umsetzung der Grundbuchamtsreform in Ba-
den-Württemberg werden durch Änderungen des Rechtspflegergesetzes und der
Grundbuchordnung erreicht und sind auf Baden-Württemberg beschränkt.

Durch Artikel 1 wird in das Rechtspflegergesetz ein neuer § 35a eingefügt, der
es ermöglicht, dass in Baden-Württemberg

- Ratschreiber als bisherige Bedienstete der Gemeinden, soweit sie die Befä-
higung zum gehobenen Verwaltungs- oder Justizdienst und ihr Amt vor
dem 1. Januar 2018 mindestens drei Jahre ausgeübt haben und in den Lan-
desdienst wechseln, sowie

- Beamte des mittleren Dienstes, die mindestens fünf Jahre im Justizdienst
des Landes beschäftigt und vor dem 1. Januar 2018 überwiegend als Be-
schlussfertiger in Grundbuchämtern tätig waren und die erfolgreich an für
sie bestimmten Lehrgängen einer Fachhochschule teilgenommen haben,

die Aufgaben eines Rechtspflegers in Grundbuchsachen wahrnehmen können.

Dadurch soll die Deckung des Personalbedarfs und Wahrnehmung der Aufga-
ben von Rechtspflegern bei den grundbuchführenden Amtsgerichten in Baden-
Württemberg im Zuge der Grundbuchamtsreform durch Nutzung des Fachwis-
sens der bisherigen Ratschreiber und Beschlussfertiger ermöglicht werden.

Mit Artikel 2 wird § 149 der Grundbuchordnung ergänzt. Da die Ratschreiber in
den Grundbucheinsichtsstellen der Gemeinden mit denselben Aufgaben betraut
sind wie die Urkundsbeamten der Geschäftsstellen bei den Amtsgerichten (vgl.
§ 35a des baden-württembergischen Landesgesetzes über die freiwillige Ge-
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richtsbarkeit), sollen auch die Qualifikationsanforderungen an Ratschreiber de-
nen eines Urkundsbeamten entsprechen. § 149 der Grundbuchordnung wird da-
her ab dem 1. Januar 2018 um eine Verweisung auf § 153 Absatz 5 Satz 1 des
Gerichtsverfassungsgesetzes ergänzt. Diese Norm ermöglicht es, durch Landes-
gesetz zu bestimmen, dass mit den Aufgaben eines Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle auch betraut werden kann, wer auf dem Sachgebiet, das ihm über-
tragen werden soll, einen Wissens- und Leistungsstand aufweist, der dem für
die Ausbildung zum mittleren Justizdienst (oder für den mittleren Dienst der
Arbeitsgerichtsbarkeit) vermittelten Stand gleichwertig ist. In Baden-
Württemberg soll dies - über den 31. Dezember 2017 hinaus - für von den Ge-
meinden bei den Grundbucheinsichtsstellen bestellte Ratschreiber möglich sein.
Die Änderung soll die personelle Ausstattung der Grundbucheinsichtsstellen bei
den Gemeinden sicherstellen. Nach Artikel 6 soll diese Änderung ab 1. Januar
2018 dadurch umgesetzt werden, dass zugleich mit der Neufassung des § 149
der Grundbuchordnung ab dem 1. Januar 2018 Artikel 8 des Gesetzes zur Ände-
rung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 15. Juli 2009 (BGBl. I
S. 1798) aufgehoben werden soll.

Die mit den Artikeln 3 und 4 vorgenommenen Änderungen des Gesetzes betref-
fend die Einführung der Zivilprozessordnung und des Wohnungseigentumsge-
setzes beinhalten die Verlängerung der Regelungen zur Nichtzulassungsbe-
schwerde, um eine nicht tragbare Belastung des Bundesgerichtshofes zu besei-
tigen.

II. Zum Gang der Beratungen

Das Gesetz geht auf eine Initiative des Landes Baden-Württemberg zurück (vgl.
BR-Drucksache 686/13). Der Bundesrat hat in seiner 915. Sitzung am 11. Ok-
tober 2013 beschlossen, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des
Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen, BR-Drucksache
686/13 (Beschluss).

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz in seiner 54. Sitzung am 25. September
2014 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts seines Ausschusses
für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucksache 18/2644) mit Änderungen
verabschiedet. Über die Aufnahme der genannten Artikel 3 und 4 hinaus wird
die im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehene dreimonatige Mindestdauer
der Aus- bzw. Weiterbildung der Beschlussfertiger auf acht Monate erhöht, um
insbesondere die für die Tätigkeit als Bereichsrechtspfleger in Grundbuchsach-
en erforderlichen Grundkenntnisse in anderen Rechtsgebieten (Grundkenntnisse
des Immobiliensachenrechts, des Allgemeinen Teils des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sowie des Schuldrechts, des Familienrechts, des Vollstreckungsrechts
und des Kostenrechts) zu vermitteln.
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III. Empfehlung des Rechtsausschusses

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag
auf Einberufung des Vermittlungsausschusses gemäß Artikel 77 Absatz 2 des
Grundgesetzes nicht zu stellen.




